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Betreff

Erweiterung der Geflügelfarm 1 auf dem Flugplatz Köthen, Gemarkung 
Baasdorf  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

11.03.2010: Ortschaftsrat Baasdorf 
18.03.2010: Bau- und Umweltausschuss

11.03.2010 
18.03.2010

laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, das gemeindliche Einvernehmen entsprechend § 36 
BauGB für das Vorhaben „Erweiterung der Geflügelfarm 1 von 35.580 auf 77.000 Tierplätze auf dem 
Flugplatz Köthen, Gemarkung Baasdorf“ zu erteilen.

Gesetzliche Grundlagen:
BauGB



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Stadt Köthen (Anhalt) liegt im Rahmen der Beteiligung innerhalb eines Genehmigungsverfahrens 
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz der Genehmigungsantrag zum Vorhaben „Erweiterung der 
Geflügelfarm 1 von 35.580 auf 77.000 Tierplätze auf dem Flugplatz Köthen, Gemarkung Baasdorf“ auf 
den Flurstücken 1005, 1010, 1011 und 1012 der Flur 2 zur planungsrechtlichen Prüfung vor.

Entsprechend den Antragsunterlagen soll die auf den o. g. Grundstücken bestehende Geflügelfarm 
erweitert werden. Hierzu werden zwei Stallgebäude als Komplex-Neubau unmittelbar nördlich der 
vorhandenen Anlage errichtet. 

In den dann somit fünf Stallgebäuden sollen insgesamt 77.000 Legehennen gehalten werden. Die 
Haltung dieser Elterntiere erfolgt in Bodenhaltung mit Einstreu. Die Ställe werden mit automatischen 
Fütterungs- und Tränkeinrichtungen ausgestattet. Es erfolgt ebenfalls der Einbau von automatisch 
gesteuerten Zwangslüftungsanlagen in allen Ställen. Die Bewirtschaftung der Ställe erfolgt im „Alles-
rein-Alles-raus-Verfahren“. Alle Ställe werden zeitgleich mit Elterntieren belegt. Nach der Ausstallung 
erfolgen vor der Wiederbelegung während einer Serviceperiode die Reinigung und Desinfektion der 
Ställe. Der anfallende Geflügelmist wird bei der Entmistung unmittelbar auf Transportfahrzeuge 
verladen und aus der Anlage zur weiteren Verwertung abtransportiert. 

Entsprechend den Antragsunterlagen werden die Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen dieser 
Größenordnung zur Wohnbebauung gemäß der TA-Luft (im vorliegenden Fall 432 m) eingehalten. Der 
Abstand des Vorhabens zur nächstgelegenen Wohnbebauung im Norden und im Süden beträgt 
jeweils mehr als 1.000 m. Die Überprüfung der Einhaltung weiterer Vorschriften bezüglich von 
Immissionen (Gerüche, Geräusche usw.) erfolgt im vorliegenden Fall durch die 
Genehmigungsbehörde, hier das Landesverwaltungsamt Halle.

Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich und ist dementsprechend gemäß § 35 BauGB zu 
beurteilen. Bei einer Geflügelaufzuchtanlage handelt es sich um ein so genanntes privilegiertes 
Vorhaben gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Hiernach ist im Außenbereich ein Vorhaben zulässig, 
wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn 
es einem landwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche 
einnimmt. Da es sich bei dem vorliegenden Vorhaben um Tierhaltung handelt, wobei das Futter aus 
eigener Produktion der Bauherrin erzeugt werden kann, fällt es unter den Begriff der Landwirtschaft 
gemäß § 201 BauGB. Die Erweiterung der Geflügelfarm ist dem vorhandenen privilegierten 
landwirtschaftlichen Gesamtbetrieb funktional zugeordnet und ist nach Gestaltung und Ausstattung 
durch den privilegierten Verwendungszweck geprägt. 

Nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange insbesondere dann vor, 
wenn das Vorhaben den Darstellungen des Flächennutzungsplanes widerspricht. 

Das o. g. Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich der rechtskräftigen 14. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) für den Ortsteil Baasdorf. Hier ist die Fläche, auf 
welcher das Vorhaben realisiert werden soll, als Fläche für Landwirtschaft dargestellt. Jedoch befindet 
sich ein Teil des neuen Stalles hier auf einer festgesetzten Grünfläche. Da es sich jedoch hier nur um 
einen geringfügigen Teil handelt, liegt kein Widerspruch zu den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) vor. Auch sind sonstige Gründe, aus denen sich 
eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange ergeben könnte, nicht ersichtlich. 

Ebenfalls ist die Erschließung des Vorhabens gesichert. 



Da die Prüfung des Antrages ergeben hat, dass der Erweiterung und dem Betrieb einer Geflügelfarm 
als landswirtschaftliches/privilegiertes Vorhaben keine öffentlichen Belange entgegenstehen und die 
Erschließung gesichert ist, ist das Vorhaben gemäß § 35 BauGB planungsrechtlich zulässig. Das 
gemeindliche Einvernehmen ist auf der Grundlage des § 35 BauGB i. V. m. § 36 BauGB zu erteilen. 
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